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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem die Erstauflage dieses Handkommentars zum Mediationsgesetz in
der Leserschaft überaus freundlich aufgenommen wurde, freuen wir – die
Herausgeber, die Autoren und der Nomos-Verlag – uns, Ihnen unser Werk
nun in seiner zweiten Auflage präsentieren zu können.

Die Zweitauflage wurde durchgängig aktualisiert, um zwischenzeitlichen
Neuerungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur Rechnung zu
tragen. So sind auch die Vorschriften des 2016 in Kraft getretenen Ver-
braucherstreitbeilegungsgesetzes berücksichtigt und Sie finden eine voll-
ständige Kommentierung der am 1. September 2017 in Kraft getretenen
neuen Ausbildungsverordnung für zertifizierte Mediatoren. Weiterhin sind
die Ergebnisse des Ende Juli 2017 vorgelegten Evaluierungsberichtes zum
MediationsG in dieser Neuauflage berücksichtigt und eingehend kommen-
tiert.

Um zusätzliche praxisrelevante Bereiche und Themen der Mediation abzu-
decken, haben wir schließlich Beiträge zur Mediation in privaten Bausa-
chen, in Erbangelegenheiten und in der steuerberatenden Praxis ebenso neu
aufgenommen wie einen Beitrag zu Aspekten der Vertragsgestaltung im
Kontext Mediation/ADR.

Bei all den Neuerungen haben wir die Grundkonzeption unseres Werkes je-
doch bewusst nicht verändert. Zum einen werden in diesem Buch sowohl
die Vorschriften des Mediationsgesetzes als auch sämtliche weitere Nor-
men, die durch das „Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Ver-
fahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung“ in den Prozess- und Kos-
tenordnungen der betroffenen Gerichtsbarkeiten neu eingeführt wurden,
erläutert. Darüber hinaus haben wir zur besseren Einordnung der Regelun-
gen des Mediationsgesetzes die Kommentierung der für Mediatoren rele-
vanten Vorschriften des Rechtsdienstleistungsgesetzes sowie den gesonder-
ten Beitrag zu den – durch das Mediationsgesetz nicht geregelten – Fragen
zur Verjährungshemmung und zum Lauf von Ausschlussfristen beibehal-
ten. Gleiches gilt für die Darstellung der Rechtsprechung zum Thema Me-
diation, die Ihnen als in sich geschlossener Beitrag nun auch einen kompri-
mierten Überblick über die seit Inkrafttreten des MediationsG ergangenen
Gerichtsentscheidungen bietet.

Das Buch, das Sie in den Händen halten, ist auch in seiner Neuauflage
mehr als ein Kommentar. Im Anschluss an die einleitende Darstellung der
Hintergründe des Mediationsgesetzes (Teil 1) und die Kommentierung aller
relevanten Einzelvorschriften in Teil 2 finden Sie in Teil 3 eine Reihe von
thematisch fokussierten Beiträgen zu besonders wichtigen Anwendungsfel-
dern der Mediation. Diese Beiträge, die wie eingangs dargestellt um einige
neue Themen erweitert wurden, ermöglichen es Ihnen, sich bei Bedarf zu-
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nächst den Überblick über ein spezifisches Einsatzfeld der Mediation und
die Auswirkungen des Mediationsgesetzes speziell in diesem Bereich zu ver-
schaffen. Neben verschiedenen Einsatzgebieten der Wirtschaftsmediation
unter Einbeziehung der Mediation im arbeitsrechtlichen Kontext finden Sie
hier auch Abhandlungen zur Familien- und Scheidungsmediation, zu Me-
diation und Güterichtermodell im Justizkontext, zur Mediation aus an-
waltlicher und notarieller Perspektive, zum Verhältnis der Mediation zur
Schiedsgerichtsbarkeit sowie nicht zuletzt zu einem Themenbereich, dem
durch das 2016 verabschiedete Verbraucherstreitbeilegungsgesetz große
Bedeutung zukommt, nämlich der alternativen Streitbeilegung in Verbrau-
cherkonflikten. Die Kommentierung in Teil 2 ermöglicht daneben – sei es
als Einstieg oder im zweiten Schritt nach Lektüre eines Schwerpunktbeitra-
ges in Teil 3 – die Vertiefung von Einzelaspekten. Ergänzend finden sich re-
levante Gesetze und Dokumente im Anhang.

Bei all dem steht unverändert eine Perspektive im Mittelpunkt: nämlich
Ihre, liebe Leserinnen und Leser! Es bleibt uns ein großes Anliegen, Ihnen
ein gleichermaßen wissenschaftlich fundiertes wie praxistaugliches Nach-
schlagewerk an die Hand zu geben, das Ihren Bedürfnissen entspricht und
Ihnen – in welchem Bereich auch immer Sie sich mit rechtlichen und prak-
tischen Fragen der Mediation befassen – als kompetenter und verlässlicher
Ratgeber zur Seite steht. Dieser Anspruch war auch für die Auswahl unse-
rer angestammten wie neu hinzugekommenen Autorinnen und Autoren be-
stimmend, die durchgängig auf ihrem jeweiligen Gebiet fachliche Expertise
mit praktischer Erfahrung vereinen.

So wie die Mediation ein dialogbasiertes Verfahren ist, soll sich auch dieser
Kommentar in einem andauernden Kommunikationsprozess mit seinen
Nutzern weiterentwickeln: Dieses Buch ist für Sie geschrieben worden und
Sie können es durch Ihr Feedback mitgestalten. Wir freuen uns sehr, dass
viele von Ihnen dieses Angebot bereits genutzt und uns Ihre Rückmeldun-
gen zur Erstauflage haben zukommen lassen. Bitte teilen Sie uns auch wei-
terhin Ihre Erfahrungen mit dem Gebrauch dieses Buches mit – sei es als
Lob, als Kritik oder natürlich sehr gerne auch als Anregung für künftige
Auflagen. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Senden Sie diese bitte
per E-Mail an mediationskommentar@nomos.de. Herzlichen Dank!

   

September 2017 Jürgen Klowait und Ulla Gläßer

Vorwort
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chen Bereich die rechtliche Beratung umfasst.57 Dass aber die Rechtswahr-
nehmungsgleichheit verletzt ist, wenn eine Mediation angeregt wurde ohne
obligatorisch zu sein, ist indes zweifelhaft. Der Partei steht es schließlich
frei, der Anregung zu folgen oder auch nicht. Eine unterbleibende Differen-
zierung zwischen obligatorischer und angeregter Mediation dürfte zu einer
Überspannung des Schutzumfangs von Art. 3 Abs. 1 iVm Art. 20 Abs. 1, 3
GG führen.58 Es ist zu erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht im
Rahmen einer Vorlage durch die Gerichte mit dieser Frage befasst werden
wird.

Evaluierung

(1) 1Die Bundesregierung berichtet dem Deutschen Bundestag bis zum
26. Juli 2017, auch unter Berücksichtigung der kostenrechtlichen Länder-
öffnungsklauseln, über die Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Entwick-
lung der Mediation in Deutschland und über die Situation der Aus- und
Fortbildung der Mediatoren. 2In dem Bericht ist insbesondere zu unter-
suchen und zu bewerten, ob aus Gründen der Qualitätssicherung und des
Verbraucherschutzes weitere gesetzgeberische Maßnahmen auf dem Gebiet
der Aus- und Fortbildung von Mediatoren notwendig sind.
(2) Sofern sich aus dem Bericht die Notwendigkeit gesetzgeberischer Maß-
nahmen ergibt, soll die Bundesregierung diese vorschlagen.

Literatur:
Alexander (Hrsg.), Global Trends in Mediation, 2. Aufl. 2006; Alexander/Walsh/Svatos
(Hrsg.), The EU Mediation Law Handbook: Regulatory Robustness Ratings for Media-
tion Regimes, 2017; Alexander/Steffek, Mediation Series – Making Mediation Law,
2016; Becker, Qualitätssicherung von und in Konfliktmanagement-Systemen, in:
Gläßer/Kirchhoff/Wendenburg (Hrsg.), Konfliktmanagement in der Wirtschaft, 2014,
S. 457 ff.; Bond, Mediation and Culture: The Example of the ICC International Media-
tion Competition, Negotiation Journal 2013, 315; Böhret/Konzendorf, Handbuch Ge-
setzesfolgenabschätzung, 2001; Breidenbach/Gläßer, Selbstbestimmung und Selbstver-
antwortung im Spektrum der Mediationsziele, KON:SENS – Zeitschrift für Mediation
1999, 207; Bundesregierung, Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen des
Mediationsgesetzes auf die Entwicklung der Mediation in Deutschland und über die Si-
tuation der Aus- und Fortbildung der Mediatoren – BT-Drs. 18/13178, 14.6.2017;
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Rights and Constitutional Affairs), The Implementation of the Mediation Directive –
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diation Directive – Assessing the Limited Impact of its Implementation and Proposing
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57 BVerfG 14.10.2008 – 1 BvR 2310/06 = BVerfGE 122, 39-63 = NJW 2009,
209-214, Rn. 34.

58 In diesem Sinne OLG Dresden NJW-RR 2007, 80 f.; Thomas/Putzo/Reichold/Hüß-
tege FamFG § 135 Rn. 7; Prütting/Helms/Helms FamFG § 36 a Rn. 17; Effer-Uhe
NJW 2013, 3333 f. Greger/Unberath/Steffek/Greger bejaht allerdings eine aus der
Verfassung abzuleitende Pflicht des Gesetzgebers, eine Rechtsgrundlage für Media-
tionskostenhilfe zu schaffen, § 7 Rn. 17. Zur fehlenden gesetzlichen Grundlage für
die Beauftragung eines Mediators durch das Gericht und dessen Vergütungsan-
spruch bei dennoch erfolgter Beauftragung vgl. OLG Koblenz 21.1.2014 – 13 WF
43/14 = ZKM 2014, 71 f.
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Measures to Increase the Number of Mediations in the EU, Januar 2014; Esplugues/
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181; Greger/Unberath/Steffek, Recht der alternativen Konfliktlösung, Kommentar,
2. Aufl. 2016; Grimm, Gesetzesfolgenabschätzung – Möglichkeiten und Grenzen aus
der Sicht des Parlaments, ZRP 2000, 87; Höland, Zum Stand der Gesetzesevaluation in
der Bundesrepublik Deutschland – Praktische und methodische Anmerkungen, Zeit-
schrift für Gesetzgebung 1994, 372; Hopt/Steffek, Mediation – Rechtstatsachen,
Rechtsvergleich, Regelungen, 2008; dies. (Hrsg.), Mediation – Principles and Regulati-
on in Comparative Perspective, 2013; Institut für Demoskopie Allensbach, Einstellung
der deutschen Bevölkerung zum Rechtssystem und zur Mediation, ROLAND Rechtsre-
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zum Rechtssystem und zur Mediation, ROLAND Rechtsreport 2016; Jantz/Veit, Besse-
re Rechtsetzung durch Befristungs- und Evaluationsklauseln, Gutachten der Bertels-
mann Stiftung, Mai 2010; Karpen, Gesetzesfolgenabschätzung – Ein Mittel zur Entlas-
tung von Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung? ZRP 2002, 443; ders., Gesetzescheck
(2005-2007): Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von Gesetzen, ZRP 2008, 97;
Kilian/Hoffmann, Das Gesetz zur Förderung der Mediation – nomen est omen?, ZKM
2015, 176; Lang-Sasse, Mediationsstile und deren Merkmale – Ergebnis einer wissen-
schaftlichen Untersuchung im Rahmen der VI. ICC International Commercial Mediati-
on Competition in Paris 2011, ZKM 2013, 54; Nickel, Grundlagen von Beratungs- und
Prozesskostenhilfe in Kindschaftssachen, NJW 2011, 1117; Paul, Das erfreuliche Ende
eines langen Gesetzgebungsverfahrens, ZKM 2012, 132; Rottmann, Institutionelle
Möglichkeiten einer systematischen Wirkungskontrolle von Normen, ZRP 2003, 61;
Schonewille/Schonewille, The Variegated Landscape of Mediation – A Comparative
Study of Mediation Regulation and Practices in Europe and the World, 2014; Seckel-
mann, Neue Aufgaben für den Nationalen Normenkontrollrat – Perspektiven für die
Folgenabschätzung von Gesetzen?, ZRP 2010, 213; Steffek, Rechtsvergleichende Erfah-
rungen für die Regelung der Mediation, RabelsZ 74 (2010), 841; ders., Rechtsfragen
der Mediation und des Güterichterverfahrens – Rechtsanwendung und Regulierung im
Spiegel von Rechtsvergleich und Rechtstatsachen, ZEuP 2013, 529; ders./Unberath
(Hrsg.), Regulating Dispute Resolution – ADR and Access to Justice at the Crossroads,
2014; Stockmann, Einführung in die Evaluation, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur
Evaluation, 2007, S. 24 ff.; Ziekow/Debus/Piesker, Leitfaden zur Durchführung von ex-
post-Gesetzesevaluationen unter besonderer Berücksichtigung der datenschutzrechtli-
chen Folgen, Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation, 2012.
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land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

(1) Auswirkungen des
MediationsG auf die
Nutzung von Media-
tion und die Tätigkeit
von Mediatoren. . . . . . . . 31

(2) Bekanntheit und
Akzeptanz der Media-
tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

(3) Auswirkungen der
Mediation auf die Ver-
meidung oder einver-
nehmliche Beendigung
justizieller Verfahren. . . 33

bb) Auswirkungen der kos-
tenrechtlichen Länder-
öffnungsklauseln. . . . . . . 34

cc) Aus- und Fortbildung
der Mediatoren . . . . . . . . 35

c) Schlussfolgerungen und
Empfehlungen bezüglich
der weiteren rechtlichen
Regulierung . . . . . . . . . . . . . 43

aa) Keine Erforderlichkeit
einer finanziellen För-
derung der Mediation
durch „Mediationskos-
tenhilfe“ . . . . . . . . . . . . . . . 44

bb) Keine Erforderlichkeit
von Sonderregelungen
der Vollstreckbarkeit
von Mediationsverein-
barungen. . . . . . . . . . . . . . . 45

cc) Keine Erforderlichkeit
einer Veränderung der
ZMediatAusbV . . . . . . . . 46

dd) Stellungnahme . . . . . . . . . 47
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päischer Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

V. Ausblick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Regelungshintergrund und -kontext
1. Erwägungen des Gesetzgebers. Gesetzesfolgenabschätzungen und Geset-
zesevaluationen dienen der Verwirklichung des Konzeptes eines „rationalen
Staates“, indem sie dem Gesetzgeber als Mittel der Selbstvergewisserung
über die prospektiven oder eingetretenen Wirkungen seines Tuns dienen.1

Der gesetzgeberische Ansatz, in einem neuen Gesetz direkt und explizit
eine Pflicht zur (selbstkritischen) Evaluierung und darauf aufbauend ggf
zur normativen Nachbesserung zu verankern, die teilweise auch mit einer
grundsätzlichen Befristung der Gültigkeit der Rechtsvorschrift verbunden
wird (sog. „Sunset Legislation“2), wird verstärkt seit Mitte der 1990er Jah-
re praktiziert3 und ist als wichtiges Instrument international zu beobach-
tender Reformbestrebungen mit dem Ziel einer besseren Rechtssetzung
(„better regulation“) zu sehen.4

Das MediationsG ist insofern nicht das erste bundesdeutsche Gesetz mit
einer Evaluierungsklausel.5 Evaluationsnormen finden sich zB auch in § 17
Visa-Warndateigesetz (VWDG), in Art. 4 Bundeskinderschutzgesetz

I.

1 Seckelmann ZRP 2010, 213 (216).
2 Spezifisch dazu mit internationalem Vergleichsmaterial und zahlreichen weiteren

Nachweisen Jantz/Veit, Bessere Rechtsetzung durch Befristungs- und Evaluations-
klauseln, Mai 2010.

3 Siehe dazu Grimm ZRP 2000, 87 sowie Rottmann ZRP 2003, 61.
4 Siehe dazu Jantz/Veit, S. 9 f. Grundsätzlich wird bei der Betrachtung der Qualität

von Gesetzgebung zwischen Regulierungsqualität („better regulation“), Vollzugs-
qualität („good administration“) und der Qualität des Regierens sowie der Umset-
zung von Normen („good governance“) unterschieden; siehe dazu Karpen ZRP
2008, 97.

5 Siehe dazu auch Seckelmann ZRP 2010, 213 (216).
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2.  Weitere Kommentierungen
I.  Verordnung über die Aus- und Fortbildung von

zertifizierten Mediatoren
(Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung –

ZMediatAusbV)*

Vom 21. August 2016 (BGBl. I S. 1994)
(FNA 302-7-1)

Literatur:
Siehe Literaturnachweise zu § 5 MediationsG.

Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt
1. die Ausbildung zum zertifizierten Mediator,
2. die Fortbildung des zertifizierten Mediators sowie
3. Anforderungen an die Einrichtungen zur Aus- und Fortbildung nach

den Nummern 1 und 2.

Im Kern beschränkt sich die ZMediatAusbV auf die Festlegung der Inhalte
für die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren. Daneben be-
schreibt sie die Anforderungen an Aus- und Fortbildungseinrichtungen.
Auf diese drei Punkte ist gem. § 1 Nr. 1 bis 3 ZMediatAusbV auch ihr An-
wendungsbereich ausdrücklich beschränkt. Die ZMediatAusbV enthält da-
mit weder Regelungen für ein behördliches Zulassungssystem noch für eine
behördliche Kontrolle der Ausbildung. Letzteres ist darauf zurückzufüh-
ren, dass das BMJV § 6 MediationsG nicht als hinreichende Ermächti-
gungsgrundlage für derartige staatliche Kontroll- oder Zulassungsmecha-
nismen ansieht.1 Dieser Einschätzung ist zuzustimmen, weil § 6 S. 1 Media-
tionsG schon seinem Wortlaut nach ausschließlich dazu ermächtigt, nähere
Bestimmungen über die Aus- und Fortbildung des zertifizierten Mediators
sowie Anforderungen an die Aus- und Fortbildungseinrichtungen zu erlas-
sen. Eine darüber hinausgehende Auslegung ließe sich nicht mit den verfas-
sungsrechtlichen Grundsätzen des Art. 80 Abs. 1 GG in Übereinstimmung
bringen (hierzu → MediationsG § 6 Rn. 7 f.). Ergänzend hierzu wurde be-
reits im Rahmen der Begründung des – insoweit inhaltsgleichen – § 1 RefE
ZMediatAusbV darauf verwiesen, dass nach dem Willen des Gesetzgebers
auch aus Kostengründen und Gründen der Entbürokratisierung im Rah-

§ 1 ZMediatAusbV

* Auf Grund des § 6 des Mediationsgesetzes, der durch Artikel 135 der Verordnung
vom 31.8.2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucherschutz.

1 So schon die Begründung zum RefE ZMediatAusbV, dort S. 11.
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men der Zertifizierung auf keine unmittelbare oder mittelbare staatliche
Stelle zurückgegriffen werden sollte.2

Ausbildung zum zertifizierten Mediator

(1) Als zertifizierter Mediator darf sich nur bezeichnen, wer eine Ausbil-
dung zum zertifizierten Mediator abgeschlossen hat.
(2) Die Ausbildung zum zertifizierten Mediator setzt sich zusammen aus
einem Ausbildungslehrgang und einer Einzelsupervision im Anschluss an
eine als Mediator oder Co-Mediator durchgeführte Mediation.
(3) Der Ausbildungslehrgang muss die in der Anlage aufgeführten Inhalte
vermitteln und auch praktische Übungen und Rollenspiele umfassen.
(4) Der Umfang des Ausbildungslehrgangs beträgt insgesamt mindestens
120 Präsenzzeitstunden. Die jeweiligen Inhalte des Ausbildungslehrgangs
müssen mindestens die in Spalte III der Anlage aufgeführten Zeitstunden
umfassen.
(5) Während des Ausbildungslehrgangs oder innerhalb eines Jahres nach
dessen erfolgreicher Beendigung müssen die Ausbildungsteilnehmenden an
einer Einzelsupervision im Anschluss an eine als Mediator oder Co-Media-
tor durchgeführte Mediation teilgenommen haben.
(6) Über den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung ist von der Ausbil-
dungseinrichtung eine Bescheinigung auszustellen. Die Bescheinigung darf
erst ausgestellt werden, wenn der gesamte nach den Absätzen 3 und 4 vor-
geschriebene Ausbildungslehrgang erfolgreich beendet und die Einzelsuper-
vision nach Absatz 5 durchgeführt ist. Die Bescheinigung muss enthalten:
1. Name, Vornamen und Geburtsdatum der Absolventin oder des Absol-

venten,
2. Name und Anschrift der Ausbildungseinrichtung,
3. Datum und Ort der Ausbildung,
4. gemäß Anlage vermittelte Inhalte des Ausbildungslehrgangs und die je-

weils darauf verwendeten Zeitstunden,
5. Datum und Ort der durchgeführten Einzelsupervision sowie
6. Name und Anschrift des Supervisors.

Nach § 2 Abs. 1 ZMediatAusbV darf sich als zertifizierter Mediator nur
bezeichnen, wer eine Ausbildung zum zertifizierten Mediator abgeschlos-
sen hat. § 2 RefE ZMediatAusbV erhob demgegenüber unter der Über-
schrift „Grundqualifikationen“ mit dem berufsqualifizierenden Abschluss
einer Berufsausbildung oder eines Hochschulstudiums (§ 2 Nr. 1 RefE
ZMediatAusbV) sowie einer mindestens zweijährigen praktischen berufli-

§ 2 ZMediatAusbV

2 Begründung zum RefE ZMediatAusbV, S. 11. Das weitere dort genannte Motiv,
nämlich den interessierten Kreisen – insbesondere den maßgeblichen Mediatoren-
und Berufsverbänden, den berufsständischen Kammern, den Industrie- und Handels-
kammern sowie andere gesellschaftliche Gruppen – die Gelegenheit einzuräumen,
sich aus eigener Initiative auf ein privatrechtliches „Gütesiegel“ für solche Ausbil-
dungen zu einigen, hat sich zwischenzeitlich allerdings deutlich relativiert. Eine der-
artige Einigung ist bislang weder erfolgt noch ist sie absehbar, → MediationsG § 6
Rn. 7, 51.
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chen Tätigkeit (§ 2 Nr. 2 RefE ZMediatAusbV) noch zwei Merkmale zu
zusätzlichen Voraussetzungen, sich als zertifizierter Mediator bezeichnen
zu dürfen.1 Aufgrund der kritischen Reaktionen, die dieser Vorschlag her-
vorgerufen hat, wie auch mit Blick auf kompetenzrechtliche Erwägungen
im Zusammenhang mit § 6 MediationsG hat das BMJV die im Referenten-
entwurf der Ausbildungsverordnung noch geforderten Grundqualifikatio-
nen in der ZMediatAusbV gestrichen.2 Das Erfordernis des berufsqualifi-
zierenden Abschlusses einer Berufsausbildung oder eines Hochschulstudi-
ums bleibt als definierte Anforderung an Lehrkräfte jedoch im Rahmen
von § 5 Abs. 1 Nr. 1 ZMediatAusbV relevant (→ ZMediatAusbV § 5
Rn. 1 f.).
Die Erfordernisse an die Ausbildung, denen der zertifizierte Mediator ge-
nügen muss, beschreibt § 2 ZMediatAusbV in seinen Abs. 2 bis 5. Dabei
stellt § 2 Abs. 2 ZMediatAusbV zunächst klar, dass sich die Ausbildung
aus einem Ausbildungslehrgang und einer Einzelsupervision zusammen-
setzt, die im Anschluss an eine als Mediator oder Co-Mediator durchge-
führte Mediation absolviert werden muss. Diese Supervision kann nach § 2
Abs. 5 ZMediatAusbV wahlweise während des Ausbildungslehrganges
oder innerhalb eines Jahres nach dessen erfolgreicher Beendigung durchge-
führt werden. § 2 Abs. 3 ZMediatAusbV beschreibt unter Bezugnahme auf
die Anlage „Inhalte des Ausbildungslehrgangs“ die Pflichtinhalte der Aus-
bildung. Konkretisierend gibt § 2 Abs. 4 ZMediatAusbV die Mindestdauer
des Ausbildungslehrganges mit 120 Präsenzzeitstunden vor und regelt die
Gewichtung der Ausbildungsinhalte dahin gehend, dass diese mindestens
die in Spalte III der Anlage aufgeführten Zeitstunden umfassen müssen.
Im Unterschied zum RefE ZMediatAusbV, der lediglich von Zeitstunden
sprach, stellt § 2 Abs. 4 ZMediatAusbV nunmehr klar, dass die geforderten
120 Zeitstunden als Präsenzzeitstunden zu absolvieren sind. Damit sollte
verhindert werden, dass der Ausbildungslehrgang im Selbststudium und
damit unter Verzicht auf die persönliche Interaktion mit dem Ausbilder
und anderen Teilnehmern des Ausbildungslehrganges durchgeführt wird.3

Ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden sollte damit die Möglichkeit,
eine Ausbildung zum zertifizierten Mediator auch im Wege des Fernstudi-
ums zu ermöglichen.4 Erforderlich ist allerdings auch in diesem Fall, dass

1 Der Referentenentwurf der ZMediatAusbV ist auf der Homepage des BMJV nicht
mehr eingestellt, kann aber noch hier abgerufen werden: www.deutscher-mediati-
onsrat.de/downloads/RVO_MedG.pdf (zuletzt abgerufen am 20.2.2017); eine einge-
hende Kommentierung des Referentenentwurfs findet sich in der Vorauflage dieses
Kommentars.

2 Siehe Eicher ZKM 2016, 160 (163). Ob damit zugleich dem Umstand Rechnung ge-
tragen werden sollte, dass die mediative Kernkompetenz überwiegend auf Talent
und Charisma und weniger auf beruflicher Bildung basiert (so Röthemeyer ZKM
2016, 196 (196)), ist allerdings zu bezweifeln. Auch und gerade im Rahmen der an-
spruchs- und verantwortungsvollen Tätigkeit des Mediators ist es von Nutzen, wenn
dieser – neben seinen mediationsspezifischen Kenntnissen und Erfahrungen – ein ge-
wisses Maß an allgemeiner Lebens- und Berufserfahrung einbringt. Das Abstellen
auf Grundqualifikationen – wie in § 2 RefE ZMediatAusbV noch vorgesehen – wäre
zur gesetzgeberisch gewünschten Differenzierung zwischen „einfachem“ und zertifi-
zierten Mediator im Ergebnis jedenfalls nicht zu beanstanden gewesen.

3 Eicher ZKM 2017, 160 (161).
4 Eicher ZKM 2017, 160 (161).
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Stichwortverzeichnis
Die mageren Ziffern verweisen auf die Teile, die fetten Zahlen auf die Pa-
ragrafen (bei Teil 2) bzw die fetten Buchstaben auf die Einzelbeiträge (bei
Teil 3) und die kursiven Zahlen beziehen sich auf die Randnummern. Bei
Verweisen auf Teil 1 werden lediglich die Randnummern angegeben.
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2 2 MediationsG 102, 135 f., 189 f.

Abfindung  3 D 15, 25
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2 2 MediationsG 81 f.
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Ablehnungsrecht
2 2 MediationsG 63 ff.
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– Mediationsklausel  1 133 ff.
– rechtlich unverbindlicher  1 133 ff.;

3 H 27 ff.
– rechtliche Berater  1 137
– Vor- und Nachteile  1 133 ff.
– Vorteile einer Verhandlungslösung

1 142 f.

Verfahrenskosten  2 7 MediationsG 7

Verfahrenskostenhilfe
– Gleichheitsgrundsatz

2 28 FamFG 2 f.
– Sozialstaatsprinzip

2 28 FamFG 2 f.

Verfahrensleitung
– FamFG  2 28 FamFG 1 ff.

Verfahrensmissbrauch
2 2 MediationsG 220

Verfahrensordnung
2 4 MediationsG 25

– institutioneller Anbieter  1 203

Verfahrensordnung des Versiche-
rungsombudsmanns (VomVO)
3 J 3

Verfahrensregel  2 2 MediationsG 135

Verfahrensverantwortung
2 2 MediationsG 7

Verfahrensvereinbarung
2 2 MediationsG 249

Verfahrensverständnis
2 2 MediationsG 78, 92 f.

Verfahrensvielfalt
– Baumediation  3 E 160

Verfahrenswahl
– Verfahrensalternativen

2 2 MediationsG 85

Vergewissern  2 2 MediationsG 95 ff.

Vergleich  2 2 MediationsG 273, 308;
3 L 40

– FamFG  2 36 FamFG 1 ff.

Vergütung  2 5 RDG 10
– Entfallen  2 9 RDG 6
– Formulierungsvorschlag, Mediati-

ons-Rahmenvertrag  1 227
– Formulierungsvorschlag, Vor- und

Nachbereitungszeiten  1 229
– Kosten der anwaltlichen Beratung

1 231
– Leistungskondiktion  2 9 RDG 6
– Mediationsklausel  1 171 f.
– Mediations-Rahmenvertrag, Vor-

und Nachbereitungszeiten  1 228 ff.
– Mediationsvertrag, Übernahme

durch dritte Person  1 231
– Reise- und Übernachtungskosten

1 231
– Vergütungsthema  3 D 22

Vergütungsanspruch  3 D 15

Verhältnis zum MediationsG
– Rechtsdienstleistungsgesetz

2 Einl. RDG 3 f.

Verhältnis zur Mediation
2 Einl. RDG 3 f.

Verhandeln
– strukturierte Verhandlungen  3 F 19

Verhandlung  3 A 7
– Einschlafenlassen  2 203 BGB 11
– Verjährungshemmung

2 203 BGB 3

Verhandlungsatmosphäre  3 D 30

Verhandlungsführung
– Güterichter  2 54 a ArbGG 16 ff.

Verhandlungsklausel
– ADR-Klausel  1 175 f.
– Formulierungsvorschlag  1 176

Verhandlungsmethoden
– im notariellen Beurkundungsverfah-

ren  3 M 45 ff.

 Stichwortverzeichnis

1013

http://www.nomos-shop.de/28191



Zertifizierter Mediator  2 5 RDG 13;
2 5 MediationsG 1 ff., 36 ff.; 3 L 24

– Anforderungen
2 6 MediationsG 26 ff.

– Ausbildungsverordnung
2 5 MediationsG 43 ff.;
2 6 MediationsG 14 ff.

– Einzelsupervision
2 2 ZMediatAusbV 13

– Fortbildungsverpflichtung
2 5 MediationsG 45 f.

– Konsequenzen bei unbefugter Füh-
rung der Bezeichnung
2 5 MediationsG 37 f.

– Praxiserfahrung
2 2 ZMediatAusbV 13

– Recht zur Bezeichnung als zertifizier-
ter Mediator
2 5 MediationsG 37 ff.

– Rechtsverordnung nach § 6
2 5 MediationsG 43 ff.

– Schutz der Berufsbezeichnung
2 5 MediationsG 36

– Steuerberater  3 I 29

Zertifizierung
– als untechnischer Begriff

2 6 MediationsG 3
– des Mediators, rechtliche Einord-

nung  2 6 MediationsG 1 ff.
– Notar  3 M 43

Zertifizierungsstelle
– mögliche Ausgestaltung

2 6 MediationsG 44
– privat-rechtliche

2 6 MediationsG 7, 8, 41 ff.
– staatliche  2 6 MediationsG 7, 8, 44

ZertMediatAusbV
2 8 MediationsG 46

– Stellungnahme  2 8 MediationsG 47

Zeugnisverweigerungsrecht  3 B 8
– Entbindung  2 4 MediationsG 10,

13
– Güterichter  2 278 ZPO 27
– Hilfsperson  2 4 MediationsG 9
– Strafprozess  2 4 MediationsG 12;

3 B 9
– Verwaltungsprozess

2 4 MediationsG 11

Ziel der Ausbildung
2 5 MediationsG 24;
2 6 MediationsG 22

Zivilprozess
– Güteverhandlung  2 3 RDG 10

ZMediatAusbV  2 8 MediationsG 42
– Erfordernis der Evaluierung

2 6 MediationsG 15
– Familienmediation  3 G 32
– Qualitätssicherung

2 8 MediationsG 42
– Übergangsbestimmungen  2 Art. 9 4
– zusammenfassende Wertung

2 6 MediationsG 47

ZOPA  3 B 29

Zulassungsmodell  2 5 MediationsG 3
– Erfordernis zwingender Gründe des

Allgemeininteresses
2 6 MediationsG 11

– europarechtliche Grenzen
2 6 MediationsG 10

Zusammenarbeit  3 E 143
– Notar und Mediator  3 M 49 ff.
– partnerschaftliche  3 E 84
– Verbesserung  3 D 28 ff.

Zwangsmediationsversuch  3 J 41

Zweck und Charakter der Vereinba-
rung  2 2 MediationsG 246

Zweitberuf  2 2 RDG 48
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